Werte Kolleginnen und Kollegen,
 
gestern hat Ihnen der Rektor die unterschriebene Vereinbarung für die Aufteilung der Sonderklassehonorare für PatientInnen, die ab 1. April 2008 aufgenommen werden, bekannt gegeben. Es wird damit einer veränderten gesetzlichen Lage und der Forderung der Gemeinde Wien auf Zahlung eines 
12 %igen Infrastrukturbeitrages Rechnung getragen
Unter Mitarbeit der Ärztekammer ist es dem Betriebsrat gelungen, mit dem Rektorat eine Vereinbarung über die Aufteilung der Sonderklassehonorare abzuschließen. Die MUW gestattet sämtlichen klinisch tätigen Ärztinnen und Ärzten die Behandlung von zusatzversicherten Patienten gegen entsprechendes Honorar. Es ist weiterhin möglich, Bringer-Lösungen, Pool-Lösungen bzw. einvernehmliche Aufteilungen der Sonderklassehonorare zwischen honorarberechtigten Ärzten/Innen und nachgeordneten KollegInnen auf Abteilungsebene zu vereinbaren. Wenn auf Abteilungsebene keine Einigung erzielt wird, gilt der gestern ausgesandte Aufteilungsschlüssel in Abhängigkeit von der Anzahl der an der Abteilung beschäftigten Fachärzten/Innen. Des Weiteren wird die Aufteilung auf Wunsch transparent gemacht. Es wird jede/r an den Honoraren beteiligte Arzt/Ärztin die Möglichkeit haben, bei der Abrechnungsfirma Baldinger & Partner Einblick in die abteilungsinterne Abrechnung zu nehmen.  
Durch diese Vereinbarung ist es uns gemeinsam mit dem Rektorat gelungen, einen wesentlichen Einkommensbestandteil vieler Kolleginnen und Kollegen weiterhin zu sichern.
Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen
 
Thomas Szekeres
Ingwald Strasser
 
 
